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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange: 
 

01. Landkreis Osnabrück                                                        vom 02.07.2020  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 18. Mai 2020 bis 03. Juli 2020 habe 
ich zur Kenntnis genommen. Zu den vom Landkreis Osnabrück wahrzuneh-
menden öffentlichen Belangen wird folgende Stellungnahme abgegeben.  
 
Regional- und Bauleitplanung:  
Die Einstufung als Bebauungsplan der Innenentwicklung ist nachvollziehbar. 
Eine Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung 
(§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) ist nicht erforderlich. Die Schaffung von zusätz-
lichen Baumöglichkeiten in bereits erschlossenen und bebauten Ortsteilen 
wird begrüßt.  
 
Untere Denkmalschutzbehörde:  
Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und Bodendenkmale) bestehen gegen 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 "Hartkestraße" der Stadt Fürs-
tenau keine Bedenken. Auf die generelle gesetzliche Melde- und Siche-
rungspflicht archäologischer und paläontologischer Bodenfunde wird auf der 
Planunterlage hingewiesen.  
 
Weitere Anregungen sind insoweit nicht vorzutragen.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ent-
bindet nicht von der Verantwortung im Sinne von § 2 Abs. 1 BauGB. Das 
Ergebnis der Abwägung bitte ich mitzuteilen.  
 
Eine digitale Ausfertigung der o. a. Bauleitplanung ist unter Hinweis auf Nr. 
38.1 W-BauGB nach Bekanntmachung auf der Internetplattform in den Ord-
ner „85 BPlan_rechtsverb. Planunterlagen" hochzuladen. 

 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Stadt Fürstenau lädt nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes eine 
digitale Ausfertigung auf der Internetplattform hoch. 
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02. Wasserverband Bersenbrück                                           vom 18.05.2020  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
mit Ihrem o. a. Schreiben übersandten Sie mir den Entwurf der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 15 „Hartkestraße" der Stadt Fürstenau zur Stel-
lungnahme. Der Wasserverband ist im Bereich der Stadt Fürstenau für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung örtlich zu-
ständig.  
 
Hinsichtlich der Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Leitungsnetz 
teile ich Ihnen mit, dass derzeit aus dem vorhandenen Leitungsnetz eine 
maximale Löschwassermenge von 24 m³/Std. bei einem Versorgungsdruck 
von 3,5 bar bereitgestellt werden kann. Ich weise vorsorglich darauf hin, 
dass durch die Entnahme von Löschwasser aus der öffentlichen Trinkwas-
serleitung die Versorgung der angeschlossenen Grundstücke und Betriebe 
nicht gefährdet oder gar gänzlich unterbrochen werden darf.  
 
In der Anlage erhalten Sie Bestandspläne der im unmittelbaren Umfeld vor-
handenen Trinkwasserversorgungsleitungen und Schmutz- und Regenka-
nalleitungen zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um Beachtung bei der wei-
teren Planung und Plandurchführung.  
 
Seitens des Wasserverbandes bestehen keine Bedenken gegen die Pla-
nung und Planverwirklichung. Des Weiteren bitte ich Sie, nach Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes, mir eine Ausfertigung des rechtsverbindlichen Pla-
nes für meine Unterlagen unter Hinweis auf die Verwaltungsvorschriften zum 
Baugesetzbuch zur Verfügung zu stellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Wasserverband wird entspre-
chend an den weiteren Planungen beteiligt.  



Stadt Fürstenau    Bebauungsplan Nr. 15 „Hartkestraße“, 2. Änderung 3/5 
Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 

Anregungen und Hinweise Abwägung 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

H:\FUERSTENAU\217523\TEXTE\abw 200901_Entwurf §3(2) §4(2).docx                      

02. Wasserverband Bersenbrück                                           vom 18.05.2020  
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03. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie        vom 30.06.2020  

 
Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt 
Stellung genommen: 
 
Wasserlösliche Gesteine liegen im Planungsgebiet in so großer Tiefe, dass 
bisher kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser 
Tiefe zurückzuführen ist. Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr (Gefähr-
dungskategorie 1 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers 
"Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, AZ. 
305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erd-
fallgefährdung kann daher bei Bauvorhaben im Planungsbereich verzichtet 
werden. 
 
Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kartenserver des LBEG) steht im 
Planungsbereich zum Teil setzungsempfindlicher Baugrund an. Es handelt 
sich hierbei um anthropogene Auffüllungen mit geringer bis großer Set-
zungsempfindlichkeit und geringen bis großen Setzungsdifferenzen auf-
grund wechselnder Steifigkeiten.  
 
Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen 
der Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen. Für die geotechnische 
Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN 
1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 
und nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Um-
fang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit 
ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN 
EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. 
 
Vorabinformationen zum Baugrund können dem Niedersächsischen Bo-
deninformationssystem NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) entnom-
men werden.  
 

 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dieser Hinweis betrifft die nachfol-
gende Ausführungsplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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03. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie        vom 30.06.2020  

Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrun-
des. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen 
unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht. 
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Private Stellungnahmen von Seiten der Öffentlichkeit zum Planvorhaben sind nicht eingegangen. 


